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RS OGH 1957/10/9 2Ob358/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1957

Norm

ADNSchV §35

KFG 1955 §89

RVO §903

RVO §1542

Rechtssatz

Den von einem unsachgemäß beladenen Lastkraftwagen während der Fahrt heruntergefallenen Dienstnehmer tri9t

kein Mitverschulden, wenn er, von seinem Dienstgeber hiezu aufgefordert, auf dem Ladegut mitfuhr, ohne die ihm

drohende Gefahr erkennt oder sie durch sein Verhalten vergrößert zu haben. Zum Begri9 der "quali@zierten"

Fahrlässigkeit.
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Schlagworte

SW: Auto, Arbeitnehmer, Arbeitgeber
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